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Hinsichtlich der Vorschriften über die Ein-
besteht 

oder Durchfuhr von Hunden und Katzen/augenblicklich im 

Deutschen deiche noch keine Einheitlichkeit. Während ein-

eeine Länder (Thüringen, Anhalt, Mecklenburg -Streittz) 

die Ein- oder Durchfuhr von Hunden und Katzen - Hamburg 

nur von Katzen - aus allen außereuropäischen Ländern grund-

sätzlich verboten haben und nur im Ausnahmewege auf An-

trag von Fall zu Fall unter besonderen Bedingungen die 

Einfuhrgenehmigung durch die La.deszentralbehö'rden vor-

sehen, hat Preußen die Ein- oder Durchfuhr von i'atzen ohne 

Jede Beschränkung gestattet und bezüglich der Hunde beab-

sichtigt es, eine Regelung noch zu treffen. 

Voraussichtlich wird in absehbarer Zeit eine 

einheitliche Regelung dahin erfolgen, daß dem Vorgehen 

Preußens entsprechend Katzen von jeder Beschränkung hin-

sichtlich des Ein- oder Durchfuhrverkehrs frei bleiben 

und daß für Hunde noch gewisse Vorschriften erlassen wer-

den. Ein generelles Ein- oder Durchfuhrverbot für Hunde 

ist Jedenfalls nicht beabsichtigt. 

Bei dieser Sachlage kann augenblicklich dem 
Deutschen 

gtzxttxxxxKOm-ul at in Kapstadt bezüglich der Vorschriften 

über die Einfuhr v n Hunden und Katzen keine sichere Aus-

kunft gegeben werden. Bis die einheitliche iegelung dieser 

Frage in Deutschland erfolgt ist, dürfte es sich empfeh-

len, daß ein Ret sender, der eine Katze oder einen Hund 

aus Kapstadt nach Deutachland einzuführen beabsichtt 

steh mit einem tierärztlichen Zeugnis über die Gesund-

heit 



heit des Tieres und über die Freiheit des Herkunftsortes 

von Tollwut versieht. 

Was die übrigen Haustiere anbelangt, so ist in 

Deutschland die Einfuhr von lebenden Wiederkäuern jeder 

Art und von lebenden Schweinen verboten. Ferner ist ver-

boten die Einfuhr von Hausgeflügel (Federvieh), Als 

Hausgeflügel gilt alles xahme Federvieht insbesondere 

Gänse, Enten, Haushühner, Perlhühner, Truthühner, Pfauen, 

Schwäne und Tauben. Ausnahmen von den vorgenannten Ver-

boten bedürfen der besonderen Genehmigung der iegterung 

des Ein- besw. Dure hfuh rmxixxxl an des, f r Preußen z.B. 

des Herrn Ministers für Landwir\sohaft, Domänen und For-

sten, 

Die Einfuhr von Einhufern (Pferdent Eselnt 

Maultieren und Mauleseln) ist gestattet. Diese Tiere wer-

den nur an der Grense int rittssteile klinisch und serolo-

gisch untersucht und verbleiben solange am Bestimmungsor-

te unter veterinärpolisei Hoher Kontrolle, bis die sero-

logische Untersuchung beendet und die Einhufer nach dem 

Gutachten des suständigen Veterinärbeamten auch klinisch 

nicht seuchenverdächtig sind. 

Im Auftrag 

(gee.) Dammann 


